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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 7B_751/2023 vom 07.12.2023 

Regeste 

Vorliegend wollte der Beschwerdeführer seine Strafe im Tessin verbüssen und wehrte sich 
vergebens gegen die Anordnung der Verbüssung der Strafe in der JVA Realta. 
 
Nach konstanter Rechtsprechung ist die Wahl der Vollzugseinrichtung deshalb Sache der 
kantonalen Strafvollzugsbehörden (nach Massgabe des kantonalen Rechts); dem Häftling 
kommt dabei grundsätzlich kein Mitspracherecht zu. Insbesondere verfügt er über keinen 
Rechtsanspruch darauf, seine Haft in einer Vollzugseinrichtung seiner Wahl zu verbringen. 
 
Auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) 
garantiert die EMRK Häftlingen sodann nicht das Recht, den Ort ihrer Inhaftierung zu 
wählen. 
 
Das Bundesgericht stützte die Vorinstanz, welche es für die Ehefrau und die Tochter des 
Beschwerdeführers als zumutbar erachtete, eine Reisezeit von sechs (mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln) bzw. dreieinhalb Stunden (mit dem Auto) für den Hin- und Rückweg zur 
JVA Realta auf sich zu nehmen. 

Aus den Erwägungen: 

E.2.3.1. Der Strafvollzug ist die zwingende gesetzliche Rechtsfolge der Straftat. Der Vollzug von 

Freiheitsstrafen ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht sicherzustellen; dies gilt für alle zu 

einer Freiheitsstrafe Verurteilten, ungeachtet ihrer persönlichen Merkmale, Eigenschaften und 

Umstände und nötigenfalls auch gegen ihren Widerstand (BGE 146 IV 267 E. 3.2.1 mit Hinweis).   

Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten auf Grund des StGB ausgefällten Urteile; sie 

gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 1 und 3 

StGB). Der Vollzug von Strafen richtet sich grundsätzlich nach kantonalem Recht (Art. 439 Abs. 1 

StPO; BGE 146 IV 267 E. 3.2.1). Nach konstanter Rechtsprechung ist die Wahl der 

Vollzugseinrichtung deshalb Sache der kantonalen Strafvollzugsbehörden (nach Massgabe des 

kantonalen Rechts); dem Häftling kommt dabei grundsätzlich kein Mitspracherecht zu. 

Insbesondere verfügt er über keinen Rechtsanspruch darauf, seine Haft in einer 

Vollzugseinrichtung seiner Wahl zu verbringen (Urteile 1B_174/2022 vom 17. August 2022 E. 4.1; 

6B_1483/2020 vom 15. September 2021 E. 6.1; 6B_485/2019 vom 4. Juni 2019 E. 5; 

6B_957/2018 vom 21. November 2018 E. 3.3 mit Hinweisen).  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-12-2023-7B_751-2023&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-267%3Ade&number_of_ranks=0#page267
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-267%3Ade&number_of_ranks=0#page267
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E.2.3.2. Die Richtlinien der Strafvollzugskonkordate konkretisieren die Vorgaben des 

Bundesrechts und regeln die Verfahren im Zusammenhang mit dem Vollzug (vgl. Urteil 

6B_485/2019 vom 4. Juni 2019 E. 5 mit Hinweis). Vorliegend massgeblich ist insbesondere Art. 9 

des Konkordats. Dessen Abs. 1 sieht vor, dass die beteiligten Kantone sich verpflichten, die von 

ihnen zu vollziehenden Freiheitsstrafen in den Konkordatsanstalten zu vollziehen. Vorbehalten 

bleibt namentlich die Einweisung in eine Vollzugseinrichtung ausserhalb des Konkordats im 

Einzelfall aus Sicherheitsgründen, zur Optimierung der Insassenzusammensetzung oder wenn die 

Wiedereingliederung auf Grund der Beschäftigungs- oder Ausbildungssituation oder mit Rücksicht 

auf das familiäre Umfeld dadurch erleichtert wird (Art. 9 Abs. 3 lit. d des Konkordats). Den 

Vollzugsort bzw. die geeignete Vollzugseinrichtung bestimmt die Vollzugsbehörde (Art. 59 Abs. 1 

lit. c des Einführungsgesetzes des Kantons St. Gallen zur Schweizerischen Straf- und 

Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010 [EG-StPO/SG; sGS 932.1] und Art. 10 lit. a des 

Konkordats).   

E.2.3.3. Unbestreitbar stellt der Straf- oder Massnahmenvollzug für die betroffene Person, das 

Kind sowie die Partnerschaft eine Belastung dar und ist er für jeden in ein familiäres Umfeld 

eingebetteten Täter mit einer gewissen Härte verbunden. Die Trennung von seinem Kind ist 

jedoch eine zwangsläufige, unmittelbar gesetzmässige Folge des Vollzugs der Freiheitsstrafe und 

der damit verbundenen Nebenfolgen (BGE 146 IV 267 E. 3.2.2 mit Hinweis). Auch unter dem 

Gesichtspunkt des Schutzes des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) garantiert die EMRK 

Häftlingen sodann nicht das Recht, den Ort ihrer Inhaftierung zu wählen. Nur unter 

aussergewöhnlichen Umständen kann es einen Eingriff in das Familienleben des Häftlings 

darstellen, wenn er in einem Gefängnis inhaftiert wird, das so weit von seiner Familie entfernt ist, 

dass sich ein Besuch als sehr schwierig oder sogar unmöglich erweist. Art. 84 Abs. 1 StGB, der 

das Recht auf Besuch und persönliche Beziehungen zur Aussenwelt gesetzlich verankert, 

gewährt in dieser Hinsicht keinen weitergehenden Schutz als das Konventions- und 

Verfassungsrecht (Urteile 6B_1218/2018 vom 14. Januar 2019 E. 3.1; 6B_80/2014 vom 20. März 

2014 E. 1.3; je mit Hinweis).   

 (…) 

E.2.4.1. Soweit der Beschwerdeführer sein Ersuchen um Strafvollzug in der Anstalt "Lo Stampino" 

mit seinem gesundheitlichen Zustand begründet, genügt seine Eingabe den erläuterten 

Begründungsanforderungen nicht. Er macht pauschal geltend, an "lebensgefährlichen, 

chronischen Krankheiten" zu leiden, ohne dies aber näher zu erläutern und ohne zu erklären, 

welche medizinische Betreuung diese Krankheiten erfordern und weshalb diese Betreuung in der 

Anstalt "La Realta" bzw. in einer gegebenenfalls abweichenden Vollzugsform nach Art. 80 

StGB nicht gewährleistet sein soll. Unbehelflich sind diesbezüglich die Verweise auf verschiedene 

aktuelle Berichte des Spitals Bellinzona, da die Begründung einerseits in der Beschwerdeschrift 

selbst enthalten sein muss (BGE 143 IV 122 E. 3.3; 140 III 115 E. 2; je mit Hinweis[en]) und die 

Berichte andererseits alle aus der Zeit nach Erlass des angefochtenen Entscheids datieren und 

damit als unzulässige Noven im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG anzusehen sind.   

  

E.2.4.2. Der Beschwerdeführer führt sodann seine Wiedereingliederungschancen im Kanton 

Tessin ins Feld, unterlässt es aber, sich mit den diesbezüglichen Überlegungen im angefochtenen 

Entscheid zu beschäftigen. Auch hier fehlt es somit an einer hinreichenden und damit vom 

Bundesgericht zu beachtenden Beschwerdebegründung.   

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-267%3Ade&number_of_ranks=0#page267
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-122%3Ade&number_of_ranks=0#page122
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-115%3Ade&number_of_ranks=0#page115
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E.2.4.3. Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer weiter, wenn er sich auf das Kindeswohl und 

dabei auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte 

des Kindes (Kinderrechtskonvention KRK; SR 0.107), Art. 11 Abs. 1 BV und Art. 307 Abs. 1 

ZGB beruft. Die angerufenen Bestimmungen hindern den Vollzug einer gesetzmässigen 

Freiheitsstrafe grundsätzlich nicht. Ausserdem fehlt es dem Beschwerdeführer diesbezüglich 

ohnehin an einem rechtlich geschützten Interesse gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG, denn er ist 

nach der Rechtsprechung nicht berechtigt, die Rechte seiner Tochter in eigenem Namen geltend 

zu machen (vgl. BGE 146 IV 267 E. 3.3.3).   

Wollte man eine Reflexwirkung dieser Rechte auf den Beschwerdeführer annehmen, ergibt sich 

Folgendes: Es ist nochmals zu betonen, dass der Verurteilte generell keinen Anspruch hat, den 

Vollzugsort der Freiheitsstrafe zu wählen und insbesondere auch Art. 8 EMRK keinen solchen 

Anspruch vermittelt. Vor diesem Hintergrund wendet die Vorinstanz Art. 9 Abs. 3 lit. d des 

Konkordats nicht willkürlich an, wenn sie es für die Ehefrau und die Tochter des 

Beschwerdeführers als zumutbar erachtet, eine Reisezeit von sechs (mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln) bzw. dreieinhalb Stunden (mit dem Auto) für den Hin- und Rückweg zur JVA 

Realta auf sich zu nehmen. Die Besuche erweisen sich damit zwar als aufwändig, "sehr 

schwierig" oder gar unmöglich im Sinne der Rechtsprechung sind sie dagegen nicht. Ergänzend 

verweist der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf die angespannte finanzielle 

Situation von ihm und seiner Ehefrau, macht aber auch unter diesem Titel nicht geltend, dass 

Besuche in Cazis nicht realisierbar wären. Dass es ihm aus zeitlichen Gründen allenfalls nicht 

während sämtlichen Hafturlauben möglich sein wird, nach Hause zu seiner Familie zu fahren, 

begründet schliesslich ebenfalls keine Ausnahme von den vorstehend dargestellten Grundsätzen. 

Insgesamt besteht somit kein Anlass, in die vorinstanzliche Rechtsanwendung einzugreifen.  

 

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%227B_751%2F2023%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-267%3Ade&number_of_ranks=0#page267

